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Abstract 
 
Als eines der Hindernisse für die nachhaltige Beschaffung wird regelmässig die  
Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Berücksichtigung von „Nachhaltigkeitskriterien“ im 
Rahmen der öffentlichen Beschaffung genannt. Entsprechend hat sich der Bund im 
Rahmen der Revision des Beschaffungsrechts unter dem Motto „klären“ zum Ziel 
gesetzt, im künftigen Gesetz und der Begleitdokumentation Antworten auf die Frage 
nach dem Spielraum für „Nachhaltigkeitskriterien“ zu geben. In diesem 
Zusammenhang sind zwei Studien in Auftrag gegeben worden, welche im Internet zu 
finden sind (www.beschaffung.admin.ch). Es handelt sich einerseits um die „Ergän-
zungsstudie Vergaberecht des Bundes und der Kantone: Sogenannt vergabefremde 
Kriterien“ (Jean-Baptiste Zufferey/Jacques Dubey, Fribourg Juni 2004) und anderer-
seits um das Gutachten „Die umweltfreundliche Beschaffung – vergaberechtliche 
Möglichkeiten und Grenzen“ (Marc Steiner, Aarau Februar 2006). „Nachhaltig-
keitskriterien“ sind insofern ein irreführender Begriff, als sich natürlich bereits die 
Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots durch die Beschaffungsstelle allein 
aufgrund der Zuschlagskriterien Preis und Qualität (auch ohne  „Nachhaltigkeits-
kriterien“) mit dem Ziel der Nachhaltigkeit (etwa unter Berücksichtigung der 
Lebensdauer und der Betriebskosten eines Autos) erfolgen kann. Spricht man von 
„Nachhaltigkeitskriterien“ in einem engeren Sinne, müssen ökologische und soziale 
Gesichtspunkte immer auseinander gehalten werden, was vor allem bei einem 
insoweit gemischten Label zu überlegen ist (Beispiel: FSC-Label für Holz). Die 
grössten Grabenkämpfe zwischen Wirtschaftsrechtspuritanern und Ökofundis 
entstehen immer dort, wo sich die Verfechter der nachhaltigen Beschaffung nicht 
genügend Klarheit darüber verschaffen, in welche vergaberechtliche Kategorie eine 
ökologische (oder soziale) Anforderung an einen Anbieter, die Produktion oder das 
Produkt gehört. Ist man sich über diese „Schublade“ – etwa Eignungskriterium, 
technische Spezifikation, Zuschlagskriterium oder Ausschlussgrund – einmal einig, gilt 
es, die Zulässigkeit der gewünschten Anforderung nach den für die gewählte 
Schublade geltenden Regeln zu prüfen. Die Definition des rechtlichen Rahmens, in 
welchem sich die umweltfreundliche Beschaffung zu bewegen hat, bedeutet nichts 
anderes als die Herstellung der praktischen Konkordanz zwischen Nachhaltigkeitsziel 
und Wirtschaftsverfassung. Wie dies in der Praxis funktionieren kann, soll anhand von 
einigen Faustregeln und Beispielen gezeigt werden. 

http://www.beschaffung.admin.ch


Auszug aus dem BKB/KBOB/BAFU-Informationsblatt „Check-it! Ökologische 
Produktkriterien“ vom 1. Dezember 2003: 
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Anhang: Hinweis auf das von Verbänden der europäischen 
Textilproduzenten herausgegebene Handbuch zur Textil-
beschaffung 
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